
BERCHTESCtXDENER LAND

Landkreis Berchtesgadener Land

(Änderungen in Fettschrift)

Richtlinien für die Volizeitpflege nach dem SGB VIII

über Leistungen des Landkreises Berchtesgadener Land

- Amt für Kinder, Jugend und Familien -

auf Grundlage der Empfehlungen des

Bayerischen Landkreistags und des Bayerischen Städte

tags

vom 06.12.2021

Die letzte Anpassung der Richtlinien erfolgte zum 01.08.2021.

Die Empfehlungen des Bayerischen Landkreistags und des Bayerischen Städtetags stützen

sich auf den Mindestunterhalt nach § 1612 a BGB. Pflegeeltern werden damit fiktiv den Unter

halt beziehenden Eltern gleichgestellt.''

1. Geltungsbereich

Die Richtlinien gelten für junge Menschen, für die Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27,

33 SGB VIII gewährt wird. Sie regeln den Unterhalt des jungen Menschen in

♦ Vollzeitpflege (s. Abschnitt 2),

♦ Vollzeitpflege in Form von Wochenpflege (s. Abschnitt 3),

♦ Sonderpflege {s. Abschnitt 4),

♦ Bereitschaftspflege (s. Abschnitt 5).

Bei der Fallgestaltung nach § 35a, § 41 SGB VIII und § 42 SGB VIII werden entsprechende

Leistungen gewährt.

^ Ab dem 01.01.2016 wird der konkrete Betrag durch dieMindestunterhaltsverordnung des Bundesministeriums derJustiz und
für Verbraucherschutz (BMJV) bestimmt.
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Im Hinblick auf einen möglichen Zuständigkeitswechsel (z.B. Umzug oder § 86 Abs. 6

SGB VIII) nimmt das Amt für Kinder, Jugend und Familien Berchtesgadener Land vor Bele

gung einer Pflegestelle im Gebiet einer anderen Gebietskörperschaft Kontakt mit dem örtlich

zuständigen Jugendhilfeträger auf. Die dort geltenden Pflegepauschalen und sonstigen Leis

tungen werden anerkannt (§ 39 Abs. 4 S. 5 SGB VIII).

2. Vollzeitpffeqe

2.1 Beurteilung im Rahmen des Hilfeplans

Vor Beginn einer Vollzeitpflege erfolgt im Rahmen einer sozialpädagogischen Diagnose eine

Beurteilung des erzieherischen Bedarfs nach der individuellen Situation des jungen Menschen.

Die Beurteilung ist Bestandteil des Hilfeplans.^

2.2 Leistungen zum Unterhalt

§ 39 SGB VIII verpflichtet dazu, bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIH den notwendigen Unter

halt des jungen Menschen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. Der Unterhalt umfasst

den gesamten Lebensbedarf einschließlich der Kosten der Erziehung. Die laufenden Leistun

gen sind auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten in angemessenem Umfang zu gewähren.

Dem altersbedingten unterschiedlichen Unterhaltsbedarf von jungen Menschen wird durch die

Staffelung der Beträge nach Altersgruppen unter analoger Anwendung des § 1612 a Abs. 1

BGB (bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres - vom siebten bis zum vollendeten 12. Lebens-

jahr- ab dem 13. Lebensjahr) mit der monatlichen Pflegepauschale Rechnung getragen.

Gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII umfassen die laufenden Leistungen zur Vollzeitpflege auch die

Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die

hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung.

2.2.1 Unterhaltsbedarf

Der Unterhaltsbedarf deckt den gesamten regelmäßig wiederkehrenden Lebensbedarf des

jungen Menschen unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Anteils am Lebensstandard

der Pflegefamilie. Darin sind insbesondere der Aufwand für Unterkunft, Verpflegung, Ergän

zung der Bekleidung und der Aufwand für sonstige Bedürfnisse des jungen Menschen (z.B.

Verzehr außer Haus, Taschengeld, Friseur, Pflegemittel, Telefon, kleinere Reisen, Reparatu

ren, Vereinsbeiträge, Versicherungsbeiträge^, Kraftfahrzeugmitbenutzung) enthalten. Dem al

tersbedingten unterschiedlichen Unterhaltsbedarf von jungen Menschen wird durch die Staf

felung der Beträge nach Altersgruppen unter analoger Anwendung des § 1612a Abs. 1 BGB

2 Gemäß§ 37cSGB VIII bedarf es darüberhinaus einervorläufigen Perspektivklärung, die im Hilfeplan zu dokumentieren ist.
3 Kosten einerHaftpflichtversicherung fürdiePflegekinder sindvom Unterhaltsbedarf grds.abgedeckt. DasJugendamt kann
die Risiken einer Haftung durch Abschluss einer Sammelhaftpflichtversicherung für Pflegekinder absichern.
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Rechnung getragen. Die zweite Altersstufe entspricht 100 % des Mindestunterhalts. Dieser

beläuft sich für 2022 auf 455

Für die Kindergeldanrechnung gilt § 1612 b Abs. 1 BGB, wobei die Erhöhung des Kindergelds

zum 1. Januar 2021 auf 219 € für das erste Kind bereits berücksichtigt wird®:

1. Altersstufe: 87 % von 455-€ = 396 ®€ abzgl. 109,50 € Kindergeldanteil = 286,50 €

2. Altersstufe: 100 % von 455 € = 455 € abzgl. 109,50 € Kindergeldanteil = 345,50 €

3. Altersstufe: 117 % von 455 € = 533 € abzgl. 109,50 € Kindergeldanteil = 423,50 €

2.2.2 Kosten der Erziehung

Der Erziehungsbeitrag soll den Pflegeeltern die geleistete Erziehung entgelten. Er ist kein

Lohn im üblichen Sinne. Die Pflegeeltern können darüber frei verfügen.

Bei der Höhe des Erziehungsbeitrags werden die Empfehlungen des Deutschen Vereins für

die Bemessung der monatlichen Pauschalbeträge in der Vollzeitpflege mitberücksichtigt^. Der

Erziehungsbeitrag wird auf 350,00 € pro Monat festgesetzt. Die Erhöhung des Erziehungsbei

trags ist als Anerkennungsleistung der Vollzeitpflege gekoppelt an die Erhöhung der laufenden

Geldleistung für die Kindertagespflege durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

2.3 Höhe der Pfleqepauschale^

Die monatliche Pflegepauschale (PP) beträgt:

Altersstufe Unterhaltsbedarf Erziehungsbeitrag Pflegepauschale

0 - vollendetes 6. Lebensjahr 286,50 €x 2 = 573 € 350 € 923,00 €

7.-vollendetes 12. Lebensjahr 345,50 €x 2 = 691 € 350 € 1041,00 €

Ab 13. Lebensjahr 423,50€x2 = 847 € 350 € 1197,00 €

Ab dem 01.01.2016 richtet sich der IVIindestunterhaltgemäß § 1612a Abs. 1 Satz 2 BGB unmittelbar nach dem steuerfrei zu
stellenden sächlichen Existenzminimum des minderjährigen Kindes. Über die Höhe legt die Bundesregieaing alle zwei Jahre
einen Bericht vor. Der konkrete Betrag wird dann alle zwei Jahre durch Rechtsverordnung des BMJV festgelegt.
^ Das Kindergeld wird lediglich fiktiv für dieBerechnung des sog.Barunterhalts hälftig berücksichtigt. Eine tatsächliche Anrech
nung des Kindergeldes auf die Pflegepauschale findet nur im Rahmen von § 39 Abs. 6 SGB VIII statt.

^ Wegen § 1612 a Abs. 2 BGB ist stets aufzurunden.
^ Abgestellt wird aufdieEmpfehlungen des Deutschen Vereins mit Stand14.09.2021 von 255€ pro Monat.
^ Behandlung der Pflegepauschale im Steuen-echt;
Bei der Pflegepauschale handelt es sich nicht um eine steuerpflichtige Einnahme aus einer „sonstigen selbständigen Tätigkeit"
im Sinne des § 18 Abs.1 Nr.3 Einkommensteuergesetz (EStG). Die Vergütung ist prinzipiell steuerfrei (§ 3 Nr. 11 EStG). Nicht
darunter fallen allerdings Platzhaltekosten und Bereitschaftsgelder. Bei einer Betreuung von bis zu sechs Kindern ist ohne weitere
Prüfung davon auszugehen, dass die Pflege nicht enwerbsmäßig betrieben wird. (BMF, IV C 3 - S 2342/20/10001:003 - DOK
2021/0917789).
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Die Leistungen zur Unfallversicherung werden unabhängig von der Zahl der betreuten Kinder

nur einmalig, aber bei Pflegeeltern ggf. beiden Pflegepersonen gewährt. Wenn mehrere Ju

gendämter eine Pflegeperson belegen, dann leistet das Jugendamt, das zuerst belegt. Werden

Unfallversicherungsbeiträge von einem Jugendamt erstattet, muss die Pflegeperson bzw.

müssen die Pflegeeltern dies den anderen Jugendämtern anzeigen. Das Jugendamt kann die

Pflegepersonen auch im Rahmen von Sammelversicherungen zur Unfallversicherung anmel

den.

Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten für Pflegepersonen nach § 56 SGB VI bleibt bei

der Erstattung von nachgewiesenen Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung

unberücksichtigt. Erstattet werden nachgewiesene Aufwendungen für eine Pflegeperson bis

zu einer Höhe von maximal der hälftigen Mindestbeiträge zur freiwilligen Rentenversicherung

pro Kind^. Das Jugendamt kann bei sinkenden Mindestbeiträgen zu den sozialen Sicherungs

systemen den Vorjahresbetrag weiter gewähren, z.B. für bereits bestehende Verträge der Pfle

geperson zu ihrer Alterssicherung. Bei Pflegeeltern müssen sich die Partner entscheiden, wem

die Alterssicherung zugutekommt. Als Alterssicherung anerkannt werden die freiwillige Versi

cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung oder ein privater Altersvorsorgevertrag, bei

dem das Altersvorsorgekapital frühestens ab dem vollendeten 60. Lebensjahr ausgezahlt

wird.^° Der Beitrag wird nicht geleistet, wenn auf Grund der Beschäftigung als Pflegeperson

Versicherungspflicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI besteht. Wenn mehrere Jugendämter be

legen, müssen Pflegeeltern dies gegenüber anderen Jugendämtern anzeigen.

2.4 Wechsel der Altersstufen

Erreicht der junge Mensch die nächsthöhere Altersstufe, ist die neue Pflegepauschale ab dem

Ersten dieses Monats zu gewähren.

2.5 Kostenbeitrag bei eigenem Einkommen des jungen Menschen

Bezieht ein junger Mensch Einkommen aus einem Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis, hat er

einen angemessenen Kostenbeitrag zu leisten im Sinne der §§ 92, 94 Abs. 6 SGB VIII. Der

Kostenbeitrag kann entweder durch direkte Zahlung an das Jugendamt oder durch Verminde

rung der Pflegepauschale realisiert werden.

^ Oer hälftige Mindestbeitrag für die freiwillige Rentenversicherung liegt derzeit bei 41,85 €(Stand für 2021).
Da eine spätere Kapitalisierung einer privaten Altersvorsorge vor dem 60. Lebensjahr nicht ausgeschlossen werden kann,

muss auf das Ziel des Altersvorsorgevertrages zum Zeitpunkt der Aufnahme des Vollzeitpflegeverhältnisses abgestellt werden.
Gleichwohl sollten nur Versicherungsverträge anerkannt werden, für die zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versiche
rer ein Verwertungsausschluss nach § 168 Abs. 3 WG vereinbart wurde.
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2.6 Anderweitiger Aufenthalt des Pflegekindes: Beendigung des Pfleaeverhältnisses

Bei einem anderweitigen Aufenthalt des Pflegekindes im Internat oder in einer anderen statio

nären Einrichtung (z.B. für Behinderte, Berufsbildungswerken), deren Kosten als Maßnahme

des Jugendamtes von diesem oder von einem anderen Kostenträger geleistet werden, wird

die Pflegepauschale nach Nr. 2.3 angemessen gekürzt.

Bei der Beendigung von Pflegeverhältnissen vordem 15. eines Monats wird die halbe Pflege

pauschale, danach der volle Monatsbetrag belassen.

2.7 Pflege durch VenA^andte

Wenn Hilfezur Erziehung gewährt werden muss, werden die Pflegeverhältnisse bei Venwand-

ten nicht unterschiedlich behandelt, d.h. grundsätzlich wird die volle Pflegepauschale ein

schließlich Erziehungsbeitrag gewährt, insbesondere dann, wenn eine Beschäftigung wegen

der Übernahme der Betreuung und Erziehung eines Enkelkindes aufgegeben wurde. An die

Eignung von Großeltern sind dieselben strengen Anforderungen zu stellen. Gemäß § 39 Abs.

4 SGB VIII kann bei Unterhaltsverpflichteten angemessen gekürzt werden, z. B. wenn Groß

eltern wirtschaftlich auf die Pflegepauschale nicht angewiesen sind.^^

2.8 Einmalige Beihilfen und Sonderleistungen

Zusätzliche, über den Unterhaltsbedarf nach Nr. 2.2.1 hinausgehende Leistungen werden

nach dem individuellen Bedarf im Einzelfall nach Maßgabe des Hilfeplans bewilligt. Als Be

zugsgröße wird die Pflegepauschale (PP) nach Nr. 2.3 herangezogen.

2.8.1 Höchstbeträge für bestimmte Sachverhalte

Art Voraussetzungen Höhe bis zu

(PP = Pflegepauschale

nach Nr. 2.3)

Erstausstattung für Möbel und

Bettzeug

Auf Antrag und nach Bedarf 1,0 PP

Erstausstattung für Bekleidung Auf Antrag und nach Bedarf 0,5 PP

Ausstattung für Berufsanfänger Auf Antrag und nach Bedarf Bis zu 1,0 PP

Hilfen zur Verselbstständigung Auf Antrag Bis zu 1,0 PP

Kindergartenbeitrag Antrag durch die Pflegeeltern

nach § 1688 BGB;

Kindergartenbesuch

Bis zum vollen Kindergar

tenbeitrag

11ZBFS-BLJA, Vollzeitpflege- Arbeitshilfefür die Praxis der Jugendhilfe, 3. Vollständigüberarbeitete Auflage. München 2016,9.
Kapitel, S. 14.
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Weihnachtshilfe Ohne Antrag 0,07 PP

Geburtstagshilfe Ohne Antrag 0,02 PP

Taufe, Einschulung, Kommu

nion, Firmung, Konfirmation o-

der vergleichbare Zeremonien

auf Antrag 0,2 PP

Klassenfahrten, Skilager usw. auf Antrag 0,3 PP

Ferienlager, Jugendcamps usw. auf Antrag 1 x jährlich 0,15 PP

Urlaubsreisen mit Pflegefamilie auf Antrag 1 x jährlich 0,3 PP

2.8.2 Besuch von Kinderkrippe, -hört und Kindertaaespfleae

Kinderkrippen- und Hortkosten, sowie Kosten der Kindertagespflege werden nur übernommen,

wenn der Besuch aus pädagogischen Gründen erforderlich ist (Hilfeplan) und im Rahmen des

Im Hilfeplan konkret festgestellten Umfangs.

2.8.3 Nachhilfe/Hausaufcabenbetreuung

Ein Zuschuss wird nur ausnahmsweise für einen begrenzten Zeltraum gewährt. Die Maß

nahme muss dringend erforderlich und erfolgversprechend sein, z.B. längere krankheitsbe

dingte Schulversäumnisse bei zunächst gutem Leistungsstand, Zuzug aus einem anderen

Bundesland, Wechsel des Schultyps.

2.8.4 Privatschulbesuch/Taaesheim

In Bayern gibt es ein differenziertes öffentliches Schulwesen. Kosten für Privatschulen/ Tages

heime werden in der Regel nicht übernommen. Ausnahmen sind nur in Sonderfällen möglich,

z.B. außergewöhnliche Begabungen, schwere Erkrankungen oder Behinderungen. Der Bedarf

ist im Hilfeplan bzw. im Rahmen einer pädagogischen Stellungnahme festzustellen.

2.8.5 Freizeitgestaltung

Kosten, die im Zusammenhang mit der Freizeitgestaltung des Kindes entstehen, z.B. Reiten,

Ballett, Tennis, Musikunterricht sind im Pflegegeld enthalten.

Für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahre kann auf Antrag alle 3 Jahre ein Zu

schuss bis zu 300,00 € zur Beschaffung eines Sportgerätes (Fahrrad, Ski, Snow-board) ge

währt werden.

2.8.6 Babvschale / Kinden^/aoen

Für Kinder bis 1 Jahr kann auf Antrag einmalig ein Zuschuss bis zu 100,00 € zur Beschaffung

einer Babyschale (z. B. Maxi-Cosi) gewährt werden.
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Für Kinder bis 2 Jalire kann auf Antrag einmalig ein Zuschuss bis zu 300,00 € zur Bescliaffung

eines Kindenwagens gewährt werden.

2.8.7 Computer

Für Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter kann auf Antrag alle sechs Jahre ein Zu

schuss bis zu 300,00 € zur Beschaffung eines Computers (Laptop/Notebook/PC oder Tablet)

gewährt werden, wenn die Notwendigkeit eines Computers für schulische Zwecke durch

schriftliche Bestätigung der Schule nachgewiesen wird und keine vorrangig in Anspruch zu

nehmende zuständigen Sozialleistungsträger vorhanden sind.

Für die Beschaffung eines Handys, Smartphone o.ä. wird kein Zuschuss gewährt.

2.8.8 Familienheimfahrten

Familienheimfahrten zur Förderung der Kontaktpflege sind im Rahmen des Hilfeplanes ein

wichtiges pädagogisches Mittel, das letztlich auch zu einer Verkürzung der Fremdunterbrin

gung mit beitragen kann. Familienheimfahrten sind Fahrten zu Familienangehörigen.

a) Kosten werden ohne Antrag für bis zu 12 Familienheimfahrten im Jahr übernommen.

b) Es wird nicht unterschieden zwischen Famiiienheimfahrten an Wochenenden bzw. in

den Ferien. Die Kostenregelung gilt für alle Fahrten, ohne Rücksicht auf die Dauer des

Aufenthalts bei den Bezugspersonen.

c) Abweichungen von Buchst, a) sind grundsätzlich möglich. Die Kostenübernahme für

zusätzliche Fahrten kann nur nach vorheriger Absprache erfolgen.

d) Kosten für eine im Einzelfall notwendige Begleitperson können auf Antrag ebenfalls

übernommen werden.

e) Ist die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht möglich, unwirtschaftlich oder nach

weislich nicht zumutbar, werden bei Benutzung eines PKW die Kosten in Anlehnung

an Art. 6 des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) in aktueller Fassung für

Hin- und Rückfahrt erstattet, höchstens jedoch bis zu dem Betrag, der bei der Benut

zung eines öffentlichen Verkehrsmittels entstehen würde.

2.8.9 Ausweisdokumente

Kosten für notwendige Ausweisdokumente (einschließlich Passfotos) werden bei Nachweis

übernommen.
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2.9 Krankenhilfe

2.9.1 Allgemeine Festlegungen zur Krankenhilfe

Für die Krankenhilfe gilt § 40 SGB VIII. Schulmedizinisch nicht anerkannte Verfahren (wie z.B.

Kosten von Heilpraktikern, homöopathische Arzneimittel) werden nicht finanziert.

2.9.2 Kieferorthopädische Behandlung

Das Jugendamt trägt während des Zeitraums der Hilfegewährung die Eigenanteile (20% bzw.

10%, wenn sich mindestens 2 versicherte, minderjährige Kinder in KFO-Behandlung befinden)

für die kieferorthopädische Behandlung.

Der Antrag auf Kostenübernahme ist vor Behandlungsbeginn formlos schriftlich unter Vorlage

des Heil- und Kostenplanes mit Bestätigung der Krankenkasse in der Wirtschaftlichen Jugend

hilfe zu stellen. Mitder Behandlung kann erst nach positiver Bescheidung durch die Wirtschaft

liche Jugendhilfe begonnen werden.

Nach § 29 Abs. 3 SGB V erstattet die Krankenkasse Versicherten den von ihnen getragenen

Eigenanteil, wenn die Behandlung in dem durch den Behandlungsplan bestimmten medizi

nisch erforderlichen Umfang abgeschlossen worden ist.

Bei Übernahme der Vorleistung (Eigenanteil) durch das AKJF ist in geeigneter Form (z. B.

Abtretung) sicherzustellen, dass die übernommenen Beträge dem AKJF wieder zufließen, so

bald die Krankenkasse die Restkosten übernimmt. Als am zweckmäßigsten hat sich die An

meldung von Erstattungsansprüchen gemäß § 104 SGB X enwiesen.

2.9.3 Brillen

Für notwendige Brillen wird alle 2 Jahre auf formlosen schriftlichen Antrag unter Vorlage der

ärztlichen Verordnung ein Zuschuss bis zu 77,00 € gewährt; Kassenleistungen und/ oder Gra

tisangebote von Optikergeschäften in der näheren Umgebung sind jedoch vorrangig in An

spruch zu nehmen.

Für darüber hinaus gehende Bedarfe (z. B. bei Verlust, irreparabler Beschädigung) erfolgt eine

Einzelfallentscheidung.

2.10 Fortbildung der Pflegeeltern

Nehmen Pflegeeltern an Fortbildungsveranstaltungen teil, um den pädagogischen Anforde

rungen, die das Pflegekind an sie stellt, besser gewachsen zu sein, kann auf Antrag ein Zu

schuss bis max. 200,00 € pro Jahr gewährt werden.
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3. Vollzeitpflege in der Form der Wochenpflege

Die monatliche Pflegepauschale für junge Menschen in Wochenpflege orientiert sich an der

Vollzeitpflege. Wegen der niedrigeren Aufwendungen für den Lebensunterhalt und die Erzie

hung beträgt die Pflegepauschale bei

♦ Wochenpflege mit 5 Tagen 85 v.M. und

♦ Wochenpflege mit 6 Tagen 92,5 v.H. der Pflegepauschale nach Nr.2.3.

Die zusätzlichen Leistungen nach § 39 Abs. 3 und 4 SGB VIII werden vollgewährt.

Bei einem anderweitigen Aufenthalt des Pflegekindes gilt Nr. 2.6 Abs.1 entsprechend.

4. Sonderpflege

4.1 Grundsätze

Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte junge Menschen und für junge Menschen mit er

höhtem Betreuungsaufwand wird der Erziehungsbeitrag nach Nr. 2.2.2 zeitlich begrenzt ange

messen erhöht. Dafür kommen besonders qualifizierte, erfahrene und fortgebildete Pflegefa

milien in Betracht.

4.2 Beurteilungsmaßstäbe und Entscheidung

Über die Erhöhung des Erziehungsbeitrags wird im Rahmen einer Fachkräfte-Konferenz ent

schieden.

4.3 Besondere Anerkennung bei Wegfall der Sonderpflege

Der finanzielle Zuschlag wegen des erzieherischen Mehraufwandes wird bezahlt, solange die

Voraussetzungen hierfür vorliegen. Fallen die Voraussetzungen weg, kann den Pflegeeltern

eine einmalige zusätzliche erhöhte Pflegepauschale in der bisherigen Höhe als besondere

Anerkennung gewährt werden.

5. Bereitschaftspflege

Bereitschaftspflegeeltern, die-die in einer Krisensituation kurzfristig und vorübergehend Kin-

dern-nach § 42 SGB VIII bzw. § 42a SGB VIII betreuen, erhalten, wenn sie besonders qualifi

ziert oder erfahren sind und an Fortbildungsangeboten des Jugendamts teilnehmen, soweit

vertraglich oder durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses nicht anders geregelt, als Ent

schädigung für Unterhalt und erhöhten Erziehungsaufwand pro Pflegekind
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♦ vom ersten bis zum zehnten Tag täglich 26,6% des monatiichen Erziehungsbeitrags nach

Nr. 2.2.2 (derzeit 93 €).

♦ vom elften bis zum sechzigsten Tag täglich 17,4% des monatlichen Erziehungsbeitrags

nach Nr. 2.2.2 (derzeit 61 €).

6. Fortschreibunq

Das AKJF wird ennächtigt, beieinerÄnderung des Unterhaltsbedarfs (Nr. 2.2.1) und/oder des

Erziehungsbeitrags (Nr. 2.2.2) die Hohe der Pflegepauschale (Nr. 2.3) und/oder das Bereit

schaftspflegegeld (Nr. 5) entsprechend anzupassen und im Falle von Änderungen in den So

zialversicherungen (Bemessungsgrundlagen, Beitragssätze) die entsprechenden Regelungen

dieser Richtlinien (Nr. 2.3.1, Nr. 2.3.2) anzupassen. Der Jugendhilfeausschuss ist in der

nächsten Sitzung nach der vorgenommenen Anpassung darüber zu informieren und die Än

derungen sind darzulegen.

7. Inkrafttreten

Die Richtlinien in der Fassung vom 29.12.2021 gelten rückwirkend ab 01. Januar 2022, mit

Ablauf des 31.12.2021 treten die bisher gültigen Richtlinien außer Kraft.

F^r den öffentlichen Jugendhilfeträger

Reichenhall, den 08.02.2022

Berrwiard Kern

LandVat
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